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Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII aus den Mustervere inbarungen 

 (Auszüge) 
 
§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag 
 
(1) Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor zu 

bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte oder 
eine Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für 
ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 

 
(2) § 8a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag zum einen als 

Aufgabe der Jugendämter. Zum anderen wird ein Schutzauftrag für freie Träger von Ta-
geseinrichtungen für Kinder formuliert, dessen Erfüllung mit dieser Vereinbarung sicher-
gestellt wird (§ 8a Abs. 4 SGB VIII).  

 
(3) Der Träger erbringt Leistungen gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen selbststän-

dig auf der Basis entsprechender Vereinbarungen mit diesen. Die Leistungserbringung 
dient der Förderung der Entwicklung und der Erziehung zur eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit der jungen Menschen. Dazu gehört auch, Kinder 
und Jugendliche vor Gefahr für ihr Wohl zu schützen. Diese Aufgabe wird vom Träger u. 
a. durch den Abschluss dieser Vereinbarung wahrgenommen. 
 

(4) Der Träger stellt sicher, dass die Fachkräfte über diese Vereinbarung unterrichtet sind 
und hierbei insbesondere die in dem Anhang 1 zu dieser Vereinbarung enthaltene Liste 
wichtiger Anhaltspunkte beachtet wird. Bei der Abschätzung von Risiken sind auch „kriti-
sche Zeitpunkte“ zu beachten. Dies können insbesondere sein: 
 

- Abmeldung aus der Einrichtung 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterwechsel in der Tageseinrichtung, z.B. längerfristi-

ge Abwesenheit, Personalfluktuation 
 
 
§ 2 Umsetzung der Vereinbarung 
 
................ 
 
§ 3 Handlungsschritte 
 
(1) Werden einer Fachkraft in einer Tageseinrichtung für Kinder gewichtige Anhaltspunkte 

für die Gefährdung eines betreuten Kindes oder Jugendlichen bekannt (s. Anhang 1), 
nimmt sie eine Gefährdungseinschätzung vor und teilt dies der zuständigen Leitung mit. 
 

(2) Bei der Gefährdungseinschätzung wird eine insoweit erfahrene Fachkraft (s. § 4) bera-
tend hinzugezogen.  

 
(3) Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder die/der Jugendliche werden in die Ge-

fährdungseinschätzung einbezogen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 
oder der/des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.  
 

(4) Die Fachkräfte der Träger wirken bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruch-
nahme von Hilfen hin, wenn sie diese für erforderlich halten.  
 

(5) Die Fachkräfte der Träger informieren unverzüglich das Jugendamt, falls die Gefährdung 
nicht anders abgewendet werden kann.  
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(6) Ist die Gefährdung des Wohls des Kindes oder der/des Jugendlichen so akut, dass bei 

Durchführung der vereinbarten Abläufe mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kin-
des oder der/des Jugendlichen nicht gesichert werden kann, so liegt ein Fall der dringen-
den Kindeswohlgefährdung vor. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Erziehungsbe-
rechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Gefährdungseinschätzung mitzuwir-
ken. In diesen Fällen ist eine unverzügliche Information des zuständigen Jugendamts 
zwingend notwendig. Das Jugendamt gewährleistet, dass eine Kontaktaufnahme in Not-
fallsituationen auch außerhalb der Bürozeiten sichergestellt ist. 

 
 
§ 4 Beteiligung einer insoweit erfahrenen Fachkraft  bei der 
 Gefährdungseinschätzung 
 
(1) Die zur Gefährdungseinschätzung hinzuzuziehende insoweit erfahrene Fachkraft verfügt 

über folgende Qualifikationen:  
 

 
- einschlägige Berufsausbildung (z. B. Sozialpädagogik, Psychologie, Medizin), 

 
- Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung, z.B. Abschätzung von Gefähr-

dungslagen, Ressourcen und Veränderungsfähigkeit von Familien, Sozialdaten-
schutz und rechtliche Kenntnisse im Bereich Kinderschutz, 
 

- Praxiserfahrungen im Umgang mit kindeswohlgefährdenden Situationen, 
 

- Fähigkeit zur Kooperation mit den Fachkräften öffentlicher und freier Träger der 
Jugendhilfe, sowie mit Dritten( z.B.  der Gesundheitshilfe, Polizei, Schule…), 
 

- Kompetenz zur kollegialen Beratung; nach Möglichkeit supervisiorische- oder co-
aching-Kompetenzen und 
 

- persönliche Eignung (u.a. Belastbarkeit, professionelle Distanz, Urteilsfähigkeit). 
 

(2) Vom Träger und Jugendamt werden gemeinsam eigene oder externe insoweit erfahrene 
Fachkräfte nach Abs. 1 in erreichbarer Nähe in einer  Anlage zu dieser Vereinbarung be-
nannt. Die Anlage kann jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen geändert werden. 
 

(3) .... 
 
 
§ 5 Inhalt und Umfang der Mitteilung an das zuständ ige  Jugendamt 

 
Die Mitteilung an das zuständige Jugendamt nach § 3 Abs. 5 und 6 enthält mindestens und 
soweit dem Träger der Tageseinrichtung für Kinder bekannt Angaben über: 
 

- Name, Alter, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort des Kindes oder der/des 
Jugendlichen, 

- Angabe von Geschwisterkindern mit Altersangabe (soweit bekannt) 
- Angabe zur auskunftsfähigen Fachkraft zur gemeinsamen Gefährdungseinschät-

zung, 
- Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort der Eltern und anderer Erzie-

hungsberechtigten, 
- beobachtete gewichtige Anhaltspunkte, 
- Ergebnis der Gefährdungseinschätzung, 
- bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Maßnahmen, 
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- Beteiligung der Erziehungsberechtigten sowie des Kindes oder der/des Jugendli-
chen; Ergebnis der Beteiligung, 

- beteiligte Fachkräfte des Trägers, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von 
Maßnahmen, 

- weitere Beteiligte oder Betroffene. 
 
 
§ 6 Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und des  Kindes oder der/des 
 Jugendlichen 
 
(1) Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder stellt sicher, dass die Erziehungsberechtigten 

einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugend-
lichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII). 
 

(2) Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder beachtet die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen gemäß § 8 SGB VIII (insbesondere altersgerechte Beteiligung, Aufklärung 
über Rechte). Davon kann im Einzelfall nur abgewichen werden, wenn durch die Einbe-
ziehung ihr wirksamer Schutz in Frage gestellt werden würde (§ 8a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
SGB VIII). 

 
 
§ 7 Dokumentation 
 
(1) Der Träger der Tageseinrichtung für Kinder stellt sicher, dass die beteiligten Fachkräfte 

die Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umge-
hend schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren. 
 

(2) Unbeschadet weitergehender Regelungen des Trägers erfasst die Dokumentationspflicht 
alle Verfahrensschritte. Es wird empfohlen, bei jedem Verfahrensschritt mindestens zu 
dokumentieren: beteiligte Fachkräfte, zu beurteilende Situation, Ergebnis der Beurteilung, 
Art und Weise der Ermessensausübung, weitere Entscheidungen, Definition der Verant-
wortlichkeit für den nächsten Schritt, Zeitvorgaben für Überprüfungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  

1. Vorschlag für einen Schutzplan 
2. Ablaufschema eines Kindeswohlgefährdungsabklärun g im 

Landkreis Cloppenburg 
 
 
 
 
 
 
Stand: Februar 2014
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Schutzplan / Vereinbarung zur Sicherstellung des Ki ndeswohls 
 

 
 
 
Kindbezogene Maßnahmen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen bezüglich der Personensorgeberechtigten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere angebotene Hilfen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Am heutigen Tag, ………………………, wurde folgende obige Vereinbarung getroffen: 
 
Wir/Ich habe/n als Eltern/Mutter/Vater dafür Sorge zu tragen, dass die Män-
gel/Auffälligkeiten ab sofort behoben/abgestellt werden. Die Einhaltung der Vereinbarung 
wird durch die Fachkraft in folgenden Zeitabständen …………………………………………. in 
Form von …………………………… überprüft. Bei Nichteinhaltung der Lösungsstrategien 
bin ich darüber informiert, dass weitere Maßnahmen des Jugendamtes folgen können.  
 
Unterschrift der/des Personensorgeberechtig-
ten 
 
 
 
 

Unterschrift der Fachkraft 
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Ablaufschema Kindeswohlgefährdungsabklärung  

 
Handlungsschritte bei Wahrnehmung gewichtiger Anhal tspunkte für eine Kindeswohl-

gefährdung durch freie Träger nach § 8a SGB VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
Akute 
Gefährdung  
 
 
 
 
 
 
Bei akuter Ge-
fährdung wird 
sofort das 
Jugendamt in-
formiert.  
Tel.: 04471-150 
 
Wochen-bzw. 
Wochenendbe-
reitschaft:  
Telef.Nr. 112  
Mo-Fr. 15.30 Uhr  
bis 8.30 Uhr,  
Fr. 13.00 Uhr – 
Mo. 8.30 Uhr 

Mitteilung an das Jugendamt Cloppenburg  
 
 
 

(Personensorgeberechtigten werden im Vorfeld darüber informiert, 
sofern der Schutz der Kinder und Jugendliche dadurch nicht gefährdet ist) 

 

Hinzuziehen der „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ zur Einschätzung des Ge-
fährdungsrisikos 
(siehe Liste der insoweit erfahrenen 
Fachkräfte) 

 

Kein  
Gefährdungsrisiko  
(Verfahren beendet) 

Hilfen werden angenom-
men 
 
Verlaufsbeobachtung 
(Hilfeakzeptanz, Prob-
lemeinsicht) 

Gespräch mit den Eltern, Kind/ Jugendlicher 
 
Hinwirkung auf Inanspruchnahme von Hilfen 
 
 Eltern zeigen keine Einsicht bzw. 

nehmen Angebote nicht an  
 

 

Wahrnehmung gewichtiger 
Anhaltspunkte 

Kollegiale Beratung  
Meldung an Leitung 

Kein  
Gefährdungsrisiko  
(Verfahren beendet) 

�  Wicht ig: lückenlose Dokumentation über sämtliche Verfahr ensschritte  und Aufbewa hrung   
 

Kein  
Gefährdungsrisiko  
(Verfahren beendet) 

Gespräch mit Personensor-
geberechtigten 
Hinwirken auf Hilfen 

 

 
 
Überführung des  
Falles in das Hand-
lungsmuster des Ju-
gendamtes 
 

Eltern zeigen keine Einsicht bzw. 
nehmen Angebote nicht an  
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